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Gewährleistungsklauseln in Grundstückkaufverträgen 
 
 
 
 
Gewährleistungsklauseln spielen im 
Bereich des Grundstückkaufs eine 
zentrale Rolle. Sie regeln die Haftung 
der Verkäuferschaft im Falle von Män-
geln an der gekauften Immobilie. 
 
Eine Gewährleistungsausschluss-
klausel befreit die Verkäuferschaft 
von der Verantwortung für Mängel, 
die nach dem Kauf festgestellt wer-
den. Der Einsatz von Gewährleis-
tungsklauseln ist unter bestimmten 
Umständen möglich und kann sowohl 
für Käufer als auch für Verkäufer sinn-
voll sein. Doch es gibt rechtliche 
Grenzen, die bei deren Anwendung 
beachtet werden müssen. 
 
Möglichkeit und Zweck von Ge-
währleistungsausschlüssen 
Ein Gewährleistungsausschluss ist 
nach Schweizer Recht grundsätzlich 
zulässig, solange er nicht gegen zwin-
gende gesetzliche Bestimmungen 
verstösst. Gemäss Art. 197 des 
Schweizerischen Obligationenrechts 
(OR) haftet der Verkäufer dem Käufer 
sowohl für die zugesicherten Eigen-
schaften als auch dafür, dass die Sa-
che nicht körperliche oder rechtliche 
Mängel habe, die ihren Wert oder ihre 
Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten 
Gebrauche aufheben oder erheblich 
mindern. . Doch der Verkäufer kann 
sich im Rahmen der zwingenden ge-
setlichen Bestimmungen durch eine 
Freizeichnungsklausel von dieser 
Haftung befreien Besonders im Be-
reich des Grundstückkaufs sind sol-
che Freizeichnungsklauseln sowie 
weitere Regelungen zur Gewährleis-
tung (sog. Gewährleistungsklauseln) 
weit verbreitet, da sie der Verkäufer-
schaft eine gewisse Sicherheit bieten 
und für Klarheit in Bezug auf die Män-
gelhaftung sorgen können. Die Ver-
käuferschaft möchte in der Regel ver-
meiden, nach dem Kauf mit unvorher-
gesehenen Mängeln und den damit 
verbundenen Kosten konfrontiert zu 
werden. In solchen Fällen ist es rat-
sam, die Gewährleistung im Kaufver-
trag – soweit gesetzlich zulässig – 
auszuschiessen. 
 
Rechtliche Grenzen der Gewähr-
leistungsausschlüsse 
Trotz der Flexibilität, welche Gewähr-
leistungsklauseln bieten, gibt es klare 
rechtliche Grenzen. Ein Ausschluss 

der Gewährleistung ist unzulässig, für 
zugesicherte Eigenschaften oder 
wenn der Verkäufer Mängel arglistig 
verschweigt (Art. 199 OR). Auch bei 
einem Ausschluss der Gewährleis-
tung für Mängel, die der Verkäufer 
kannte oder hätte kennen müssen, 
sind die Klauseln in der Regel unwirk-
sam. Dies basiert auf dem Grundsatz 
von Treu und Glauben nach Art. 2 
ZGB, der es dem Verkäufer verbietet, 
den Käufer durch Täuschung oder In-
formationsverweigerung zu benach-
teiligen. Beim Verkauf von Neubauten 
(nicht älter als 2 Jahre) kann zudem 
der Anspruch des Käufers auf unent-
geltliche Verbesserung der mangel-
haften Immobilie nicht aufgehoben 
werden (Art. 219a OR) 
 
Wirkung von Gewährleistungsaus-
schlüssen bei Mängeln nach dem 
Kauf 
Wird nach dem Erwerb eines Grund-
stücks ein Mangel festgestellt, der un-
ter die Gewährleistungspflicht fallen 
würde, entfaltet der Ausschluss eine 
erhebliche Wirkung. Die Käuferschaft 
ist in der Regel nicht mehr in der Lage, 
die Verkäuferschaft für den Mangel 
haftbar zu machen. In diesen Fällen 
muss die Käuferschaft den Mangel 
auf eigene Kosten beheben, es sei 
denn, die Verkäuferschaft hat im Vor-
feld Informationen zu versteckten 
Mängeln verschwiegen oder falsche 
Angaben gemacht. Diesfalls hat die 
Verkäuferschaft für den Mangel ein-
zustehen. Zudem kann bei Neubau-
ten das Recht auf unentgeltliche Ver-
besserung geltend gemacht werden. 
 
Fazit 
Gewährleistungsklauseln bieten Klar-
heit über die Haftung und können hel-
fen, rechtliche Auseinandersetzungen 
zu vermeiden. Aufgrund der Komple-
xität der rechtlichen Vorgaben und der 
potenziellen Risiken, die mit einem 
Gewährleistungsausschluss verbun-
den sind, sollten Liegenschaftseigen-
tümer vor dem Verkauf rechtliche Be-
ratung in Anspruch nehmen und ge-
gebenenfalls einen notariellen Vorver-
trag abschliessen. Die Rechtsbera-
tung kann dabei helfen, den Vertrag 
so zu gestalten, dass er den Interes-
sen beider Parteien gerecht wird und 
zugleich den gesetzlichen Bestim-

mungen entspricht. So wird gewähr-
leistet, dass der Verkauf rechtssicher 
und ohne unerwünschte Überra-
schungen abgewickelt wird. 
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